
Newsletter 3-2020 
Wirtschaftsförderung Bad Säckingen 
 
Herzlich Willkommen zu unserem dritten Newsletter im Jahr 2020.  
 

 

Aktuelle Informationen zu Corona 

Aktuell informieren wir Sie über die jeweiligen Rechtslagen der Landesregierung auf der 
Homepage der Stadt Bad Säckingen unter https://www.bad-
saeckingen.de/basae2/aktuelles/meldungen/Verordnung-der-Landesregierung.php. Hier 
finden Sie die jeweils geltenden Auflagen.  
 
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Seite des Wirtschaftsministeriums  
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
wm/intern/Dateien_Downloads/Auslegungshinweise_zur_Corona-Verordnung.pdf. 
Ein Videotutorial, das Möglichkeiten zur konkreten Umsetzung der Hygienevorschriften im 
Einzelhandel aufzeigt, finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=UM194ugL27g.  

Ständig aktuell ist auch die Seite der Wirtschaftsregion Südwest zum Thema Corona, auf der 
Sie viele Informationen und Formulare – vor allem auch alle Förderprogramme finden: 
https://www.wsw.eu/coronavirus.html 

 

 

Was ist STADTRADELN?  

STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele 
Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob du bereits 
jeden Tag fährst oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs bist. Jeder Kilometer zählt – 
erst recht, wenn du ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hättest. 

Darum geht es  

Wir glauben, man kann den Menschen viel über die Vorteile des Radfahrens erzählen. Am 
wirksamsten überzeugt man sie aber, wenn sie für 21 Tage einfach mal selbst aufs Rad 
steigen. 

Die Ergebnisse des Wettbewerbs zeigen, wie viele Menschen bereits mit dem Fahrrad 
unterwegs sind und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Damit noch mehr 



Menschen dauerhaft vom Auto aufs Rad umsteigen, braucht es eine Radinfrastruktur, auf 
der sie schnell und sicher ans Ziel kommen. 

Um auf die Bedürfnisse der Radfahrenden aufmerksam zu machen, richtet sich das 
STADTRADELN auch an die Kommunalpolitiker*innen. Sie sind die 
Entscheidungsträger*innen, wenn es um die Radinfrastruktur und damit praktischen 
Klimaschutz vor Ort geht. Während der Aktion nehmen sie selbst die Lenkerperspektive ein 

und erfahren, wo die Kommune schon fahrradfreundlich ist und wo noch nachgebessert 
werden muss. 

Die Stadt Bad Säckingen nimmt vom 20. September bis 10. Oktober 2020 am 
STADTRADELN teil. Alle, die in der Stadt Bad Säckingen wohnen, arbeiten, einem Verein 
angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, können beim STADTRADELN mitmachen. 

Melden Sie sich jetzt hier an: 
https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&&city_preselect=7580  

 

Digital-Mobil in Bad Säckingen 
 

 
 
Am Donnerstag, 8. Oktober 2020, ist das Digital-Mobil zu Gast in Bad Säckingen. Mit der 
Veranstaltung werden den klein- und mittelständischen Händlern neue Möglichkeiten im 
digitalen Bereich aufgezeigt.  
 
Mit dem DigitalMobil Handel stellen wir Ihnen gemeinsam mit der IHK Hochrhein-Bodensee 
verschiedene Handelsinnovationen zum Anfassen zur Verfügung. 
 
Möglichkeiten zum Ausprobieren gibt es viele – möchten Sie zum Beispiel einen 360°-Grad-
Rundgang durch ein Ladengeschäft erleben oder sich über die Möglichkeiten einer Digital-
Signage-Lösung informieren? Wir inspirieren Sie gerne. 
 
Das Feedback Ihrer Kundschaft steht für Sie an oberster Stelle und Sie fragen sich, wie Sie 
dieses am Point of Sale ohne hohen Personaleinsatz einholen können? Wir zeigen Ihnen, 
wie Sie Optimierungspotenziale aufdecken können. Möchten Sie weitere Impulse aus 
unseren stationären Ausstellungsräumen bekommen und sehen, was das 
Kompetenzzentrum Handel dort zu bieten hat? Unsere Live-Schaltungen zur WhiteBox in 
Langenfeld und zum GS1-Experience-Center in Köln machen es möglich. 

Was kann Digitalisierung für die eigene Praxis konkret bedeuten? Dieser Frage möchten wir 
im gemeinsamen Austausch mit Ihnen nachgehen und Einsatzmöglichkeiten diskutieren. 



Digitalisierung muss kein Hexenwerk sein und kann insbesondere kleinen und mittleren 
Unternehmen zu mehr Kundennähe und Sichtbarkeit verhelfen. Sind Sie bereit? 

Das Digitalmobil ist von 9 – 10:30 Uhr vor Ort, begleitend bieten wir Ihnen verschiedene 
Fachvorträge an: 

- „Einkaufsstandorte Stabilisieren“ – Vorgestellt durch die Imakomm Akademie  
- „Kundenzentrierung als A&O – welche digitalen Möglichkeiten gibt es – Vorgestellt 

durch die IFH Köln  
- „Was den digitalen Vertrieb erfolgreich macht“ -  Vorgestellt durch IFH Köln 

Die Teilnahme ist kostenlos, um Voranmeldung wird gebeten bei: Elisabeth Vogt, 
Stadtverwaltung Bad Säckingen, Telefon: 07761 51304 oder Email elisabeth.vogt@bad-
saeckingen.de 

 

 

Digitalisierungscheck für Bad Säckinger Unternehmen 

Der DIGIHUB Südbaden ist ein vom Land BaWü gefördertes Projekt. Es gibt Anlaufstellen in 
Offenburg, Freiburg und in Lörrach. 
 
Er ist die zentrale Anlaufstelle für kleine und mittelgroße Unternehmen, wenn es um das 
Thema Digitalisierung geht. Frau Eveline Malcherek vertritt den DIGIHUB in den Landkreisen 
Lörrach und Waldshut. 
  
Sie organisiert Informationsveranstaltungen zu verschiedensten Themen der Digitalisierung.  
 
Des Weiteren bietet einen DigitalisierungsCheck, oder auch DigiCheck genannt, an. 
Dies ist eine aktuell kostenfreie und neutrale Erstberatung für KMUs.  
 
D.h., sie besucht diese vor Ort und erfragt den Ist-Zustand, also wo die Unternehmen bei 
diesem Thema derzeit stehen. Ebenfalls erfragt sie, wo das Unternehmen „hin will“, wo man 
sich digitalisieren möchte. 
 
Im Gespräch lassen sich diverse Ansatzpunkte feststellen. Nach dem Gespräch wird ein 
Analysebericht erstellt, in dem Vorschläge und Empfehlungen ausgesprochen werden. Hier 
werden pro Ansatzpunkt mehrere Anlaufstellen vor bzw. Kontakte hergestellt. 
 
Aufgabe ist es auch, Kontakte miteinander zu verbinden und zu schauen „Was braucht das 
Unternehmen und welches Unternehmen könnte hier unterstützen“ – das kann sich auf IT, 
Best Practice Sharing oder staatliche Institutionen bezüglich Förderung beziehen.   
  
Wenn Sie an einem kostenlosen DigiCheck interessiert sind melden Sie sich gerne bei: 
Wirtschaftsregion Südwest GmbH 
Eveline Malcherek 
Projektleiterin Digitalisierung – DIGIHUB Südbaden  
Tel.: +49 (0) 7621 / 5500-156  
Fax: +49 (0) 7621 / 5500-155  
E-Mail: eveline.malcherek@wsw.eu 
 

 



Kauf ein, wo Du lebst – Gutscheinaktion des Vereins Pro Bad 
Säckingen e.V. 

 

Der Handels- und Gewerbeverein Pro Bad Säckingen e.V. hat von Ende April 2020 bis 
Anfang Juni 2020 insgesamt Gutscheine im Wert von 75.000 EUR verkauft und mit 10 % 
Rabatt für den Kunden belohnt. Die volle Summe von 75.000 EUR kommt dem örtlichen 
Handel, den Dienstleistern und der Gastronomie zugute. Die Aktion war sehr erfolgreich und 
zeigt, wie sehr die Käufer ihrer Region verbunden sind. 

 

 

1000 Bäume in 1000 Gemeinden  

Diese Aktion hatte der Gemeindetag Baden-Württemberg im September vergangenen 
Jahres ins Leben gerufen. In Bad Säckingen wurde daraus: 100 Freiwillige pflanzen 1000 
Bäume! 

Und so trafen sich am 7. März 2020 tatsächlich 100 Freiwillige (Schüler, Eltern und Lehrer 
der Josef-Anton-Sickinger-Grundschule Rippolingen sowie die Jugend des Technischen 
Hilfswerks Bad Säckingen), im Stadtwald südöstlich von Egg, um sich für Wald und 
Klimaschutz zu engagieren. 

Die Rippolinger Schüler haben schon Erfahrung mit Pflanzaktionen. An ihrer Grundschule, 
die auf dem Weg zur Klimaneutralität ist, wurde im letzten Herbst eine Obstbaumpflanzaktion 
gestartet.  

Im Stadtwald Bad Säckingen sollen laut Förster Hieke in diesem Jahr mehr als 5.000 neue 
Bäume gepflanzt werden.  

Die Stadt Bad Säckingen nimmt sehr gerne Baumspenden entgegen. Melden Sie sich bei 
Interesse gerne beim Amt für Umwelt, Ralf Däubler, Tel. 07761 51-331. 

 



 

EMAS - Wussten Sie dass….. 

…die Gärtnerei und der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Bad Säckingen im Jahr 
2002 am Modellprojekt des Landes Baden-Württemberg zur Einführung von 
Umweltmanagementsystemen teilgenommen hat?  

Die Urkunden wurde im September 2003 offiziell durch den Vizepräsidenten der IHK 
Hochrhein-Bodensee, Herrn Dr. Haury verliehen. Die Urkunden dokumentieren das 
bestandene Öko-Audit der Stadtgärtnerei, des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und der 
Stadtwerke Bad Säckingen. 

Die Rezertifizierung erfolgte im Jahr 2009. 

 

Um Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft zu ermuntern, Umweltmanagementsysteme 
einzurichten, hat die europäische Gemeinschaft die EG-Öko-Audit-Verordnung 1993 
erlassen (EMAS I).  

Die EG-Öko-Audit-Verordnung steht unter der Leitidee einer dauerhaften und 
umweltgerechten Entwicklung. Sie greift die Eigenverantwortung der Unternehmen für den 
Umweltschutz auf. Im Vordergrund der Verordnung stehen die Verhütung, die Verringerung 
und soweit möglich, die Beseitigung der Umweltbelastung nach Möglichkeit an ihrem 
Ursprung auf der Grundlage des Verursacherprinzips sowie eine gute Bewirtschaftung der 
Rohstoffquellen und der Einsatz von sauberen Technologien. Parallel zur EG-Öko-Audit-
Verordnung wurde auf internationaler Ebene die ISO 14001 zum Umweltmanagement und 
zur Umweltbetriebsprüfung eingeführt. 

Vorteile von Umweltmanagementsystemen  

Der wichtigste Vorteil einer Beteiligung an EMAS besteht in der Förderung des betrieblichen 
Umweltschutzes und im Nachweis der Einhaltung der Gesetze und Verordnungen. Weitere 
Vorteile neben der Senkung der Kosten, insbesondere im Energie- und Rohstoffbereich, sind 
beispielsweise die Einführung eines Systems zur kontinuierlichen Verbesserung der 
Umweltleistung, die Integration und Motivation der Mitarbeiter sowie Wettbewerbsvorteile. Es 
ist zu erwarten, dass EMAS im Rahmen von Lieferbeziehungen künftig zunehmend 
vorausgesetzt und auch von der Öffentlichkeit erwartet wird.  

Öko-Audit-Arbeitskreis Bad Säckingen 

Unter dem Motto "Hilfe zur Selbsthilfe" richtete die IHK Hochrhein-Bodensee Anfang 2002 für 
Unternehmen und Organisationen der Region Bad Säckingen einen Workshop zur 
Einführung des Öko-Audits ein. Teilnehmer des unter der Leitung von Prof. Nuoffer (Ing.-



Büro OECONS, Dunningen) stehenden Workshops sind die Stadtwerke Bad Säckingen 
GmbH, der städtische Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, die Stadtgärtnerei, der 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Waldshut sowie zwei Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft aus der Region Hochrhein/Bodensee. 

Ziele des vom Land Baden-Württemberg geförderten Vorhabens ist es, umweltbewusste 
Unternehmen beim Aufbau eines systematischen Umweltmanagements zu unterstützen. 

 

Bürger-E-Lastenrad „Trompeterle“ zum Verleihen und Ausprobieren 

Die Stadt Bad Säckingen hat ein E-Lastenrad angeschafft, das sich Bürger und 
Gewerbetreibende für einen Tag kostenlos ausleihen können.  

Die Vorteile auf einen Blick: 
- Zeit: Dem Stau getrost den Rücken kehren. Auch die Parkplatzsuche entfällt, die 

Ankunftszeit wird planbarer 
- Lebensgefühl: Wer Lastenrad fährt, ist stylisch und hip! Außerdem ist das Lastenrad 

als Werbeträger der ideale Hingucker 
- Transport: Neben dem privaten Warentransport z.B. von Sprudelkisten bieten sich 

Lastenräder auch für die gewerbliche Nutzung an 
- Fitness: Fahrradfahren hält den Körper munter und macht gute Laune 
- Teilhabe: Um ein Lastenrad zu fahren, braucht es keine Fahrererlaubnis. Jede und 

jeder kann das Lastenrad nutzen 
- Interaktion: Im Fahrradsattel nimmt man seine Umwelt auf Augenhöhe wahr. 

Fahrräder sind sympathische Fortbewegungsmittel, die es erlauben, kurz anzuhalten 
und mit anderen ins Gespräch zu kommen 

- Umwelt: Wer mit dem Lastenfahrrad fährt, vermeidet gegenüber anderen 
Verkehrsteilnehmern viel Kohlendioxid und entlastet so die Umwelt 

 
Und so funktioniert es: 

- Sie sind Einwohner, Verein oder Unternehmen in Bad Säckingen und möchten sich 
von den Vorteilen eines Lastenrads informieren? Dann sind Sie beim Lastenrad-
Verleih genau richtig. 

- Rufen Sie den Buchungskalender unter www.bad-saeckingen.de auf und überprüfen 
Sie die Verfügbarkeit des E-Lastenrades im gewünschten Zeitraum 

- Nehmen Sie Ihre Buchung telefonisch bei der Rathaus-Zentrale vor: Telefon 
07761/51-0, Öffnungszeiten: Mo, Di, Mi 8:30 – 12 und 14 – 17 Uhr, Do 8:30 – 12, 14 
– 18 Uhr, Fr 8:30 – 13 Uhr 

- Holen Sie das E-Lastenrad im Jugendhaus Altes Gefängnis ab 
- Testen Sie das E-Lastenrad und genießen Sie die neue Unabhängigkeit 
- Bringen Sie das E-Lastenrad, wie zeitlich vereinbart, wieder zurück. 

 
Lesen Sie nochmals alles nach: https://www.bad-saeckingen.de/basae2/aktuelles/110_flyer-
Lastenrad.pdf  
 

 

Fahrradbeauftragter der Stadt Bad Säckingen 

In der Gemeinderatssitzung vom 22.06.2020 wurde Oliver Weinrich als neuer städtischer 
Fahrradbeauftragter ernannt. Er stammt aus Bad Säckingen und ist wohnhaft in Görwihl.  



Zu seinen Aufgaben gehören die Vertretung der Fahrradfahrerinteressen gegenüber der 
Stadtverwaltung/dem Gemeinderat, die Unterstützung der Verwaltung bei Planungen und die 
Lobbyarbeit für das Fahrradfahren. 

Wir haben Herrn Weinrich ein paar Fragen gestellt: 

Stadt:   Herr Weinrich, welche Ideen und Aktionen möchten Sie in Bad Säckingen 
anstoßen? 

Weinrich:  Geplant sind Mobilitätsschulungen ohne Altersbegrenzung für Jung und Alt in 
den Bereichen sicherRadFahren, #mehrPlatzfürsRad, #verkehrswende und 
sicherer Schulweg 4.0. 

Stadt:   Was ist aus Ihrer Sicht der Vorteil des Fahrradfahrens gegenüber der Kfz-
Nutzung? 

Weinrich:  man ist schneller, es ist für den Körper gesünder, jeder kann damit seinen 
Beitrag zum Umweltschutz leisten und man benötigt weniger Platz im 
öffentlichen Raum. 

Stadt:   Gibt es Aktionen speziell für Unternehmen, die es zu nutzen gilt? 

Weinrich:  Ja, es gibt eine tolle und ganz aktuelle Lastenradförderung durch das Land 
Baden-Württemberg – siehe https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/politik-
zukunft/elektromobilitaet/foerderung-elektromobilitaet/e-lastenraeder/  

Stadt:   Herr Weinrich, wie nutzen Sie das Fahrrad für Ihre Freizeit? 

Weinrich:  Ich nutze mein E-Bike für alle Wege im Umkreis meines Wohnortes von bis zu 
70 km. Am liebsten sind mir entspannte Rundtouren hinauf in den Hotzenwald 
und Südschwarzald. Ich bleibe täglich in Bewegung, stärke damit mein 
Immunsystem und bleibe gesund. 

Stadt:   Können sich interessierte Unternehmen bei Ihnen melden? 

Weinrich:  sehr gerne, hier sind meine Kontaktdaten: Tel. : 0170 / 4880798, E-Mail: 
oliverweinrich@live.de 

 

 
Fördermöglichkeiten für betriebseigene Lastenräder 
 
 
Denken Sie über ein eigenes Lastenfahrrad für Mitarbeiter nach? Antragsberechtigt sind: 
 private Unternehmen (unabhängig Ihrer Rechtsform, einschließlich Genossenschaften) 
 freiberuflich Tätige 
 Unternehmen mit kommunaler Beteiligung  
 öffentliche, gemeinnützige und religionsgemeinschaftliche Hochschulen (ausgenommen: 
Volkshochschulen) 
 Forschungseinrichtungen und Krankenhäuser sowie deren Träger 
 Kommunen (Städte, Gemeinden, Landkreise) 
 
Förderfähige Maßnahmen umfassen dabei:  



 elektrisch angetriebene Lastenfahrräder, 
 Lastenanhängermit elektrischer Antriebsunterstützung oder 
 Gespann aus Lastenfahrrad und Lastenanhänger, bei dem mindestens ein Bestandteil 
(Fahrrad oder Anhänger) über eine elektrische Antriebsunterstützung verfügen muss. 
 
Förderfähig sind die Ausgaben für die Anschaffung der elektrisch angetriebenen 
Lastenfahrräder bzw. Lastenanhänger oder Gespanne.  
 
Fördersätze: 30 Prozent der Anschaffungskosten 
Maximal jedoch 2.500 Euro pro Lastenfahrrad, Anhänger oder Gespann 
 
Zudem ist grundsätzlich die „De-minimis“-Obergrenze (200.000 Euro bzw.100.000 Euro für 
Unternehmen des Straßentransportsektors) zu berücksichtigen. Diese darf mit allen im 
aktuellen sowie in den beiden vorangegangenen Steuerjahren erhaltenen „De-minimis“-
Beihilfen (erkennbar am „De-minimis“-Bescheid) nicht überschritten werden. Gegebenenfalls 
muss der Förderbetrag entsprechend gekürzt werden.  
 
Finanzierung: Soll die Maßnahme über ein Finanzierungsmodell abgewickelt werden, sind 
folgende Vorgaben zu beachten:  
Bei einem Ratenkaufmuss sich der Finanzierungsvertrag eindeutig auf die 
bewilligte(n)/geförderte(n)Einheit(n) beziehen. Zudem darf zum Zeitpunkt der Auszahlung, 
die nach dem Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung erfolgt, die Summe der 
gezahlten Raten nicht kleiner sein als der bewilligte Förderbetrag. Andernfalls wird dieser 
entsprechend gekürzt.  
Wird ein Mietkaufmodellgewählt, muss der Eigentumsübergang innerhalb von fünf Jahren 
nach Abschluss der Maßnahme (Inbetriebnahme) im Mietkaufvertrag festgehalten sein. Der 
Mietkaufvertrag muss sich zudem eindeutig auf die bewilligte(n)/geförderte(n) Einheit(n) 
beziehen. Zudem darf zum Zeitpunkt der Auszahlung, die nach dem Abschluss der 
Verwendungsnachweisprüfung erfolgt, die Summe der gezahlten Raten nicht kleiner sein als 
der bewilligte Förderbetrag. Andernfalls wird dieser entsprechend gekürzt.  
Eine Finanzierung über Leasing ist nicht zulässig, weil eine geleaste Einheit/ ein geleastes 
Schwerlastenfahrrad dem Leasingnehmer (Antragsteller) nur zur Nutzung überlassen wird 
und nicht in das Eigentum des Leasingnehmers übergeht. Eine Kaufoption im Leasingvertrag 
ist nicht ausreichend. 
 
Hier finden Sie alles nochmals zusammengefasst:  
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/politik-zukunft/elektromobilitaet/foerderung-
elektromobilitaet/e-lastenraeder/  
file:///C:/Users/vogt/AppData/Local/Temp/Kleinserien-Richtlinie.pdf  
www.bafa.de 
www.vm.baden-wuerttemberg.de 
  
 

 

   Fairer Handel in Bad Säckingen 
 
Wie wir bereits im letzten Newsletter bekannt gegeben haben, hat Bad Säckingen den 2. 
Preis beim Bundeswettbewerb Fairer Handel im Jahr 2019 gewonnen. 



 
Wir möchten Sie auffordern, auch bei sich im Unternehmen nach Möglichkeiten zu suchen, 
den fairen Handel zu unterstützen. Es gibt für Sie verschiedene Möglichkeiten, auch in Ihrem 
Unternehmen einen Beitrag zu leisten: 
 

- Schenken Sie bei Meetings Faire Getränke, z.B. Kaffee oder Orangensaft aus 
- Achten Sie beim Kauf von Arbeitskleidung auf Faire Textilien 
- Lassen Sie sich zertifizieren, hier finden Sie die Kriterien https://www.fairtrade-

deutschland.de/was-ist-fairtrade/zertifizierung-und-kontrolle.html  
 
Wir unterstützen Sie gerne bei all ihren Projekten, nehmen Sie mit uns Kontakt auf. 
 
 
Land stockt Corona-Überbrückungshilfe des Bundes auf 
 
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau teilt mit: "Unternehmen und 
Soloselbständige können die Überbrückungshilfe Corona des Bundes in den nächsten 
Tagen beantragen. Bereits ab heute können sich Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder 
vereidigte Buchprüfer, die für die Unternehmen die Anträge einreichen müssen, auf der 
Antragsplattform 
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html  
 
registrieren. Das hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am 8. Juli in Berlin 
angekündigt. Die Abwicklung und Auszahlung der Hilfen übernehmen die Bundesländer.  
 
Landeswirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut betonte: „Die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie treffen viele Unternehmen weiterhin hart, gerade in Branchen in denen 
aus Infektionsschutzgründen der Geschäftsbetrieb immer noch erheblich eingeschränkt ist 
oder sogar noch komplett stillsteht. Mit der Überbrückungshilfe des Bundes können wir nun 
die finanzielle Not dieser Unternehmen lindern, Insolvenzen vermeiden und so die Struktur 
des Wirtschaftsstandortes Baden-Württemberg sichern." Außerdem hat das Land 
beschlossen, die Überbrückungshilfen des Bundes aufzustocken. „Wir ergänzen die 
Überbrückungshilfe in Baden-Württemberg mit dem fiktiven Unternehmerlohn und schließen 
damit eine wichtige Förderlücke mit Blick auf Soloselbständige und kleine Unternehmen, die 
besonders mit der Krise zu kämpfen haben", so Hoffmeister-Kraut. Der Bundschließt einen 
Unternehmerlohn bei den förderfähigen Kosten explizit aus. Wie schon bei der Soforthilfe 
Corona wird das Land auf Antrag einen fiktiven Unternehmerlohn in Höhe von bis zu 1.180 
Euro pro Monat berücksichtigen und auszahlen. „Damit unterstützen wir vor allem die große 
Zahl der Soloselbständigen, die nur geringe Fixkosten haben und sichern deren Existenz", 
so die Ministerin. Die Bundesregierung hatte am 12. Juni 2020 die Eckpunkte für die 
„Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen, die ihren 
Geschäftsbetrieb im Zuge der Corona-Krise ganz oder zu wesentlichen Teilen einstellen 
müssen", beschlossen. Die Überbrückungshilfe ist ein branchenübergreifendes 
Zuschussprogramm des Bundes mit einer Laufzeit von drei Monaten (Juni bis August 2020) 
und einem Programmvolumen von maximal 25 Milliarden Euro. Wie schon die Corona-
Soforthilfe wird auch die Überbrückungshilfe durch das Land administriert. Die Antragstellung  
wird nur über einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer in 
einemdigitalisierte Verfahren möglich sein. Das Land greift bei der Abwicklung dieses 
Programms auf den bewährten Partner aus der Soforthilfe, die L-Bank, zurück.  
 
Weitere Informationen zum Bundesprogramm Überbrückungshilfe 
 
- Antragsberechtigt sind Unternehmen und Organisationen aus allen Wirtschaftsbereichen 
mit bestimmten Einschränkungen hinsichtlich Größe und Umsatz, soweit sie ihre 



Geschäftstätigkeit in Folge der Corona-Krise anhaltend vollständig oder zu wesentlichen 
Teilen einstellen mussten. 
 
- Die Einstellung der Geschäftstätigkeit wird angenommen, wenn der Umsatz in den 
Monaten April und Mai 2020 zusammengenommen um mindestens 60 Prozent gegenüber 
April und Mai 2019 eingebrochen ist. 
- Förderfähig sind fortlaufende, im Förderzeitraum anfallende Fixkosten, beispielsweise 
Miete, Ausgaben für Elektrizität, Wasser, Heizung, Reinigung und Hygienemaßnahmen, 
Finanzierungskosten. 
 
- Personalkosten werden pauschal in Höhe von 10 Prozent der übrigen Fixkosten gefördert. 
 
- Die Überbrückungshilfe besteht aus einem nicht rückzahlbaren Zuschuss und erstattet 
einen Anteil in Höhe von 
 
• 80 Prozent der Fixkosten bei mehr als 70 Prozent Umsatzeinbruch, 
• 50 Prozent der Fixkosten bei Umsatzeinbruch zwischen 50 Prozent und 70 Prozent 
• 40 Prozent der Fixkosten bei Umsatzeinbruch zwischen 40 Prozent und unter 50 Prozent  
 
im jeweiligen Fördermonat im Vergleich zum Vorjahresmonat. 
 
- Die maximale Förderung beträgt 150.000 Euro für drei Monate; bei Unternehmen bis zu 
fünf Beschäftigten beträgt der maximale Erstattungsbetrag 9.000 Euro für drei Monate, bei 
Unternehmen bis zu zehn Beschäftigten 15.000 Euro für drei Monate. Diese maximalen 
Erstattungsbeträge können nur in begründeten Ausnahmefällen überschritten werden.  
 
Weitere Informationen zum Programm und zur Antragstellung in Baden-Württemberg finden 
Sie unter: https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-
aufrufe/liste-foerderprogramme/ueberbrueckungshilfe-corona/ 
 
 

 

Bundesprogramm "Ausbildungsplätze sichern" startet  

Eine gute Ausbildung ist die Grundlage für die berufliche Zukunft junger Menschen und die 
Fachkräftesicherung in Deutschland. Pünktlich zum neuen Ausbildungsjahr startet am 1. 
August das Bundesprogramms "Ausbildungsplätze sichern", mit dem die Bundesregierung 
kleine und mittlere Unternehmen fördert. 

 



 

Prämien für Ausbildungsbetriebe 

Folgende Regelungen sind vorgesehen: 

 Betriebe, die besonders von der Corona-Pandemie betroffen sind, bekommen eine 
Prämie, wenn sie ihr Ausbildungsniveau halten. Konkret sollen sie für jeden für das 
Ausbildungsjahr 2020/2021 abgeschlossenen Ausbildungsvertrag 2.000 Euro 
erhalten.      

 Unternehmen, die ihr Ausbildungsplatzangebot erhöhen, soll eine Prämie von 3.000 
Euro für jeden gegenüber dem früheren Niveau zusätzlich abgeschlossenen 
Ausbildungsvertrag gezahlt werden. 

 Ausbildungsbetriebe, die ihre Aktivitäten auch in der Krise fortsetzen und für 
Auszubildende sowie deren Ausbilder keine Kurzarbeit anmelden, werden besonders 
unterstützt. Geplant ist eine Förderung von 75 Prozent der Brutto-
Ausbildungsvergütung. Sie greift für jeden Monat, in dem der Betrieb einen 
Arbeitsausfall von mindestens 50 Prozent hat. Diese Unterstützung ist befristet bis 
zum 31. Dezember 2020. 

 Gefördert werden auch Betriebe, die Auszubildende übernehmen, deren 
Unternehmen die Ausbildung pandemiebedingt übergangsweise nicht fortsetzen 
können. Hier läuft die Befristung bis zum 30. Juni 2021.  

 Unternehmen, die Auszubildende von Betrieben übernehmen, die Insolvenz 
anmelden mussten, erhalten eine Prämie von 3.000 Euro pro aufgenommenen 
Auszubildenden. Auch diese Unterstützung ist befristet bis zum 30. Juni 2021. 

Mit diesem Programm setzt die Bundesregierung ein wichtiges Element des Konjunktur- und 
Zukunftspakets zur Bewältigung der Corona-Pandemie um. Das Bundesprogramm soll auch 
den Fachkräftenachwuchs für die nächsten Jahre sichern. 

Die entsprechenden Antragsunterlagen stehen ab der kommenden Woche auf der 
Internetseite der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung. Gefördert werden 
Ausbildungen, die frühestens am 1. August 2020 beginnen. Dies gilt auch, wenn der 
Ausbildungsvertrag bereits früher abgeschlossen wurde. 

 

Jetzt den WSW-Newsletter abonnieren! 
 

https://www.wsw.eu/newsletter/anmeldung.html  
 
Der erste WSW-Newsletter ist erschienen: www.wsw.eu/newsletter/wsw-newsletter-1-
2020.html?showNewsletter=true 
 
Die WSW möchte auf diesem Weg künftig viermal jährlich - aus erster Hand - über ihre 
Aktivitäten und Veranstaltungen, aber auch über Neuigkeiten aus den Netzwerken und 
Aktuelles aus dem Landkreis Lörrach und dem Landkreis Waldshut informieren. 
Auf der Webseite der Wirtschaftsregion Südwest GmbH können Sie sich kostenlos und 
unverbindlich anmelden. 
 



 
 

 
#zukunftsmacher | Innovations-Event "Megatrends und ihre 
Auswirkungen" 
 

https://www.wsw.eu/anmeldung-zukunftsmacher.html  
 
Auch 2020 plant das InnovationsForum Südwest das jährliche Innovations-Event 
#zukunftsmacher, das sich an Unternehmerinnen und Unternehmer aus den Landkreisen 
Lörrach und Waldshut richtet.  
 
In diesem Jahr geht es um Megatrends und ihren Auswirkungen. Erleben Sie zum Einstieg 
drei Spots zu innovativen Megatrends und lassen Sie sich mitnehmen auf eine Reise 
kreativer Zukunftsplanung. Wählen Sie dann Ihr Wunschthema, um dieses mit dem 
Referenten zu vertiefen.  
 
Die Veranstaltung findet am Do 29.10.2020 von 14-18 Uhr im reforum in Binzen statt oder 
wird als Online-Konferenz durchgeführt, falls die Situation keine Präsenzveranstaltung 
zulässt. 
 

 
 

 
digitalNOW Blog 
 

https://www.digihub-suedbaden.de/digitalnow-blog  
 
Digitalisierung ist ein wichtiges Thema. Wie wichtig es ist, dass sich kleine und mittlere 
Unternehmen jetzt digital aufstellen, zeigt die Corona-Krise.  
 
Der Blog digitalNOW des DIGIHUB Südbaden dient als Plattform des Wissenstransfers auf 
dem Weg zur digitalen Transformation.  
 



Erfahren Sie mehr über IT-Infrastruktur und wichtige digitale Tools, sowie über Förderungen 
und Netzwerke. Lesen Sie Erfolgsstories in Best-Practice-Beiträgen, nehmen Sie an 
Webinaren teil und halten Sie sich und Ihr Team auf dem neuesten Stand durch fortlaufend 
aktualisierte Inhalte. 
 

 
 

 
Landeswettbewerb RegioWIN 2030 gestartet 
 

https://www.wsw.eu/projekte/regiowin.html  
 
Mit zwei Auftaktveranstaltungen am 5. sowie am 9. März 2020 ist der Landeswettbewerb 
RegioWIN in den Landkreisen Waldshut und Lörrach offiziell gestartet. Beide Landkreise 
nehmen als Teil der Region Südlicher Oberrhein-Hochrhein an RegioWIN teil.  
 
Der Wettbewerb unter der Federführung des Wirtschaftsministeriums BW fordert die 
Regionen des Landes auf, regionale Entwicklungskonzepte zu erarbeiten und 
regionalwirtschaftlich bedeutsame Projekte zu entwickeln. Die Projekte, welche einen 
innovativen und nachhaltigen Charakter haben müssen, können dann in den kommenden 
Jahren aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert 
werden. Baden-Württemberg stockt diese Förderung mit Landesmitteln auf.  
 
Wir freuen uns, mit spannenden Projekten aus den Landkreisen Lörrach und Waldshut 
(zusammen mit dem Stadtkreis Freiburg sowie den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, 
Emmendingen und dem Ortenaukreis) an den Start zu gehen. 

 

 

 
 

Die nächsten Veranstaltungs-Highlights in Bad Säckingen 
 



Donnerstag, 8. Oktober, 8:30 – 10.30 Uhr Digitalmobil im Bad Säckingen Kursaal  
 
 

 

Unternehmen stellen sich vor 
 
baumfritze Felix Braasch 
 

 
 
Fachkundige Baumarbeiten, für Privatpersonen, Gewerbe und Kommunen. Das baumfritze 
Team um Felix Braasch kümmert sich um das Wohlbefinden von Bäumen am Hochrhein. 
 
Felix Braasch hat sich direkt nach seiner Ausbildung zum Forstwirt auf die Baumpflege 
spezialisiert. Anders als im Forst, wo der Wald in seiner Gesamtheit betrachtet wird, 
fokussiert sich sein „baumfritze“-Team auf den einzelnen Baum an komplizierten Standorten 
wie beispielsweise in der Nähe von Straßen und Gebäuden, sorgsam gepflegten Gärten 
oder in verbauten Umgebungen. All dies sind Arbeitsorte, die oft mit herkömmlichen 
Zugangstechniken, wie Arbeitsbühnen, nicht erreicht werden können. Um dennoch einen 
Zugang zu diesen Bäumen zu schaffen, hat sich Felix Braasch auf die moderne 
Seilklettertechnik als baumschonende, schnelle und wirtschaftliche Zugangsmethode in die 
Baumkrone spezialisiert.  
 
„Wir haben die Technik und die Erfahrung auch komplizierte Baumfällungen oder 
Pflegearbeiten ohne große Maschinen sicher auszuführen“, sagt Felix Braasch. Die Vorteile 
der seilunterstützenden Zugangstechnik sind neben standort- und geländeunabhängigen 
Einsatzmöglichkeiten eine hohe Mobilität innerhalb der Krone, keine Beeinträchtigung des 
Baumumfeldes sowie die Möglichkeit, an schwierigen Einsatzorten zu arbeiten. Alle 
Baumkletterer in seinem Team sind nach den Vorschriften der Berufsgenossenschaft 
intensiv geschult. Sicherung, Routine und Schnelligkeit sind die Prämissen des Jobs.  
Selbstverständlich arbeitet das „baumfritze“-Team, sofern dies sinnvoll ist, auch mit 
Arbeitsbühnen, Leitern und Teleskopwerkzeugen. Die Wahl der Arbeitsmethode ergibt sich 
immer erst während einer Inspektion des Baumes und sollte daher vor der Einleitung der 
Baumpflege oder Baumfällung anstehen. Deshalb bietet der „baumfritze“ allen Kunden/-
innen eine kostenlose Erstberatung an. Hierbei entscheidet sich schlussendlich, welche die 
sinnvollste, sicherste und für den Kunden / die Kundin günstigste Arbeitsweise ist.  
 
Firma baumfritze 
Hauptstraße 143 
79713 Bad Säckingen-Wallbach 
Telefon 0049-(0)151/58139617 
Internet: www.baumfritze.de 
E-Mail: felix@baumfritze.de.  
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